
 

Direktvermarktung 

 

 
Die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ist am 1. Januar 2017 in 
Kraft getreten. 
 
Folgende Veräußerungsformen sind nach § 21b EEG 2017 möglich: 
 

 geförderte Direktvermarktung (§ 20 EEG 2017) 

 nicht geförderte sonstige Direktvermarktung (§ 21a EEG 2017) 

 Einspeisevergütung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017) - für Anlagen ohne verpflich-
tender Direktvermarktung 

 Ausfallvergütung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017) - für Anlagen mit verpflichtender 
Direktvermarktung 

 
Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, die vor dem 1. August 
2014 in Betrieb genommen worden sind, können von dem Netzbetreiber für eine be-
darfsorientierte Stromerzeugung eine Prämie (Flexibilitätsprämie) für die Bereitstellung 
zusätzlich installierter Leistung verlangen. Voraussetzung hierfür ist u. a., dass sich die 
Anlage in einer der beiden Formen der Direktvermarktung nach § 20 EEG 2017 oder § 
21a EEG 2017 befindet. 
 
Die Anmeldung erfolgt über das Meldeformular Flexibilitätsprämie. 
 
Für Neuanlagen, welche umgehend nach dem Netzanschluss in die Direktvermarktung 
gehen sollen, wird gebeten, die Anlage 3 der Bundesnetzagentur unter dem nachfol-
genden Link zu nutzen. Für sämtliche andere An-, Ab- und Ummeldungen gelten seit 
dem 29. Januar 2015 die „Marktprozesse für Einspeiser“ gemäß der Anlage 1 der Bun-
desnetzagentur. 
 
Anmeldung/Abmeldung Direktvermarktung gemäß Festlegungsverfahren zu Marktpro-
zessen für Einspeisestellen 
 
Weiterhin wird seitens des Anlagenbetreibers ein Nachweis zur Fernsteuerbarkeit nach 
§ 20 Abs. 2 EEG 2017 benötigt. Der Anlagenbetreiber muss eine technische Einrich-
tung vorhalten, die erforderlich ist, damit ein Direktvermarktungsunternehmer oder eine 
andere Person, an die der Strom veräußert wird, jederzeit: 
 

 die jeweilige Ist-Einspeisung abrufen kann und 

 die Einspeiseleistung ferngesteuert regeln kann. 
 
Außerdem muss dem Direktvermarktungsunternehmer oder der anderen Person, an die 
der Strom veräußert wird, die Befugnis eingeräumt werden, jederzeit: 
 

 die jeweilige Ist-Einspeisung abzurufen und 

 die Einspeiseleistung ferngesteuert in einem Umfang zu regeln, der für eine be-
darfsgerechte Einspeisung des Stroms erforderlich und nicht nach den genehmi-
gungsrechtlichen Vorgaben nachweislich ausgeschlossen ist. 

 
Der Nachweis zur Fernsteuerbarkeit hat über die Erklärung zur Fernsteuerbarkeit zu 
erfolgen. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2016/2016_0001bis0999/BK6-16-200/BK6_16_200_Festlegung.html?nn=269634#BK6-16-200
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2016/2016_0001bis0999/BK6-16-200/BK6_16_200_Festlegung.html?nn=269634#BK6-16-200

